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,Stadt Ludwigshafen am Rhein, Postfach 21 12 25, 67012 Ludwigshafen 

 

 

Mitteilungen  
für Sportvereine 

  

 

Sportbrief 2025              Dezember 2025 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

das neue Jahr startet in Ludwigshafen traditionell mit viel Bewegung und Leidenschaft für den 

Sport! 

Bereits am Sonntag, den 18. Januar 2026, steht ein echtes Highlight auf dem Programm: die 

43. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in der Friedrich-Ebert-Halle. Lassen Sie sich von 

spannenden Spielen und einer großartigen Atmosphäre mitreißen. 

Im Frühjahr bringt dann die beliebte Veranstaltungsreihe „Sporteln in der Familie“ wie schon 

seit über zwei Jahrzehnten Familien an drei Terminen im Februar und März in Bewegung. 

Als weiteres Highlight wird der Ludwigshafener Stadtlauf im Juni erneut die Herzen aller 
Laufbegeisterten höherschlagen lassen.  
 
Zum Ende meiner Amtszeit möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal herzlich für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit, die Unterstützung und den gemeinsamen Einsatz für den 
Sport in unserer Stadt bedanken.  
 
Das Sportgeschehen in unserer Stadt lag mir immer am Herzen und ich bin stolz darauf, dass 
es uns auch in besonders herausfordernden Zeiten in Anbetracht der angespannten 
Haushaltslage gelungen ist, die Zuschüsse für die Vereine nicht nur zu erhalten, sondern sogar 
zu erhöhen. 

Es hat mich stets mit Freude erfüllt, Ludwigshafen auf diesem Weg zu begleiten. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von Herzen eine besinnliche Weihnachtszeit, einen 

guten Start ins neue Jahr, sowie Gesundheit, Glück und viele sportliche Erfolge in 2026! 

 

Mit herzlichen und sportlichen Grüßen 

 

 

Ihre Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck  
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Öffnungszeiten der Bezirkssportanlagen, Bäder und Schulsporthallen 

 

❖ Weihnachten und Jahreswechsel 2025/2026 

Schulsporthallen:  

Die städtischen Turn-, Sport und Gymnastikhallen sind in den Weihnachtsferien ab Samstag, 

20.12.2025 bis einschließlich Mittwoch, 07.01.2026, für den Trainings- und Wettkampfbetrieb 

grundsätzlich geschlossen. 

Bezirkssportanlagen: 

Die Bezirkssportanlagen sind von Montag, 15.12.2025, bis einschließlich Sonntag, 

11.01.2026, geschlossen.   

Die Leichtathletikhalle ist am 24.12., 25.12., 26.12., 31.12.2025 sowie am 01.01.2026 

geschlossen.  

Bäder: 

Das Hallenbad Süd ist am Mittwoch, 24.12., Donnerstag, 25.12., Mittwoch, 31.12.2025, sowie 

am Donnerstag, 01.01.2026, geschlossen. Am 26.12.2025 ist das Bad von 09.00 bis 17.00 

Uhr geöffnet. Zwischen den Jahren gelten die üblichen Öffnungszeiten für den Badebetrieb, 

ein Vereinsbetrieb findet nicht statt. Der reguläre Vereinsbetrieb kann ab Freitag, 02.01.2026, 

wiederaufgenommen werden. 

Letzter Betriebstag des Hallenbades Oggersheim ist Donnerstag, der 18.12.2025. Der 

reguläre Vereinsbetrieb kann ab Montag, 05.01.2026, wiederaufgenommen werden. 

 

❖ Schulferien 

Schulsporthallen:  

In den Oster-, Pfingst- und Herbstferien sind die Gymnastik-, Turn- und Sporthallen 

grundsätzlich geöffnet. 

In den Sommerferien sind die Schulsporthallen regulär in den ersten drei Wochen aufgrund 

von Grundreinigungsarbeiten geschlossen. In den letzten drei Wochen der Sommerferien 

können Vereine die Gymnastik- Turn- und Sporthallen üblicherweise für den Übungsbetrieb 

nutzen.  

In den Weihnachtsferien sind die Gymnastik-, Turn- und Sporthallen für den Übungs- und 

Wettkampfbetrieb grundsätzlich geschlossen.  

Für die nutzbaren Ferienzeiten müssen keine Anträge gestellt werden, wenn die Vereine die 

ihnen überlassenen Zeiten beanspruchen. Für Vereine ohne Schlüsselverantwortung ist es 

deshalb dringend notwendig, sich vor einer Feriennutzung rechtzeitig mit dem zuständigen 

Hausmeister in Verbindung zu setzen (Öffnung/Schließung).  

Endet die Schulzeit an einem Freitag, so kann das folgende Wochenende in den 

Weihnachtsferien für den Spiel- und Wettkampfbetrieb nicht belegt werden. Diese Regelung 

gilt nicht für die Winter-, Oster- und Herbstferien. Hier ist eine durchgängige Belegung der 

Gymnastik-, Turn- und Sporthallen möglich. 
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❖ Sonstige Schließtermine 

Schulsporthallen:  

Wie in den Vorjahren auch, bleiben alle Schulsporthallen am Rosenmontag, 16.02. und am 

Fastnachtsdienstag, 17.02.2026 geschlossen. 

Außerdem sind folgende Schulsporthallen von Freitag, 20.03.2026 bis Sonntag, 22.03.2026 

aufgrund von Wahlbetrieb geschlossen: 

• Albert-Einstein-Schule 

• Alfred-Delp-Schule  

• Astrid-Lindgren-Schule  

• Erich-Kästner-Schule  

• Goethe-Mozart-Schule  

• Gräfenauschule  

• Grundschule Pfingstweide  

• Karl-Kreuter-Schule 

• Langewannschule Oggersheim  

• Lessingschule  

• Max-Plank-Gymnasium  

• Mozartschule Rheingönheim  

• Schillerschule Mundenheim  

• Schillerschule Oggersheim  

• Schlossschule Oggersheim  

• Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium 

Leichtathletikhalle: 

Die Saison der Leichtathletikhalle beginnt regulär am 01.10. und endet am 31.03. eines jeden 

Jahres.  
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Belegung von Schulsporthallen 

 

Ludwigshafener Sportvereine sind berechtigt, die städtischen Turn-, Sport- und 

Gymnastikhallen zum Zweck der sportlichen Nutzung kostenfrei zu beantragen.  

Die Gymnastik-, Turn- und Sporthallen Ludwigshafener Schulen stehen nach Beendigung der 

schulischen Nutzung grundsätzlich den Ludwigshafener Sportvereinen für hallengebundene 

Sportarten zur Verfügung. 

❖ Montag bis Freitag bis 22.00 Uhr zum Trainingsbetrieb  

❖ Samstags und sonntags grundsätzlich von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr zum Spiel- und 

Wettkampfbetrieb 

 

Antragstellung: 

❖ schriftlicher Antrag an das Funktionspostfach sportstaetten@ludwigshafen.de oder 

alternativ über das Online-Formular „Nutzung von Sporthallen“ 

❖ telefonische Anträge können aus Dokumentationsgründen nicht bearbeitet werden 

❖ Mitteilung konkreter Sporthallenwünsche sowie der gewünschten Nutzungszeit  

❖ Schriftliche Überlassung der Hallennutzungszeit, sofern freie Hallenkapazitäten 

vorhanden sind  

 

Antragsvoraussetzungen: 

❖ Mitgliedschaft des beantragenden Vereins beim Sportbund Pfalz  

❖ Mitgliedschaft des beantragenden Vereins beim Ludwigshafener Sportverband  

❖ Eintragung des beantragenden Vereins im Vereinsregister des Amtsgerichts 

❖ Rechtzeitige Antragsstellung vor dem gewünschten Nutzungsdatum 

❖ Nutzung für zugelassene hallengebundene Sportarten 

 

Damit die Belegungspläne immer auf dem aktuellen Stand sind, besteht die Verpflichtung, 

nicht mehr genutzte Trainingszeiten mitzuteilen. Ein Tausch von Hallenzeiten untereinander 

ohne Genehmigung des Bereichs Sport und Ehrenamt ist nicht zulässig. Nur so kann eine 

gerechte und zufriedenstellende Belegungsplanung gewährleistet werden.  

Gültigkeit hat der vom Bereich Sport und Ehrenamt ausgearbeitete Belegungsplan in der 

aktuellsten Fassung. 

  

Ansprechpartner: 
Soleiman Rostamzada 
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Nutzungsregeln von Schulsporthallen 

 

Wie bereits in den vergangenen Jahren geschehen, möchten wir erneut auf die folgenden 

Regelungen verweisen und bitten dafür Sorge zu tragen, dass diese Regeln unbedingt 

eingehalten werden.  

❖ Ausfallende Wochenendnutzungen sind rechtzeitig dem Bereich Sport und Ehrenamt 

anzuzeigen.  

❖ Ausfallende Trainingsnutzungen bei Dauernutzung sind dem für das Sportobjekt 

zuständigen Hausmeister mitzuteilen.  

❖ Halbjahresnutzer (Sommerhalbjahr oder Winterhalbjahr) sollen die erste Nutzung und die 

letzte Nutzung beim zuständigen Hausmeister anmelden.  

❖ Die Nutzung der Sportstätte durch Eintrag in das Benutzerbuch, das in der Halle ausgelegt 

ist, zu bestätigen. Dies dient nicht nur der Meldung von Mängeln, sondern gibt gleichzeitig 

Aufschluss über die tatsächliche Nutzung und Auslastung der jeweiligen Halle. 

❖ Bei der Nutzung muss die Übungsleitung oder deren Vertretung (im Folgenden 

verantwortliche Person genannt) des Vereins anwesend sein. Dieser obliegt die 

Aufsichtspflicht während der Nutzung.  

❖ Die verantwortliche Person hat als Erste die Räumlichkeiten zu betreten und als Letzte 

zu verlassen. Sie ist dafür verantwortlich, dass die Bestimmungen der 

Benutzungsordnung für die außerschulische Nutzung von Gymnastik-, Turn- und 

Sporthallen von allen Nutzern eingehalten werden. 

❖ Die verantwortliche Person ist verpflichtet, die Sportstätte und ihre Einrichtungen jeweils 

vor der Nutzung auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit prüfen. Sie muss sicherstellen, 

dass schadhafte Geräte oder Anlagen nicht genutzt werden. 

❖ Vor Verlassen der Räumlichkeiten des Sportobjektes ist die Beleuchtung auszuschalten, 

das Wasser abzustellen, die manuellen Heizkörperthermostate auf eine wirtschaftliche 

Einstellung zu kontrollieren und die Fenster zu schließen. 

❖ Die verantwortliche Person ist für das Öffnen und ordnungsgemäße Schließen der 

Sportstätte bei Nutzung mit Schlüsselüberlassung zuständig. Sie hat ferner Sorge zu 

tragen, dass Unbefugten kein Einlass in die Sportstätte gewährt wird. 

❖ Die Sportstätten dürfen nur für die genehmigte Zeit und die angegebene Sportart benutzt 

werden. Die Räumlichkeiten und das Schulgelände müssen bis zum Zeitpunkt der 

genehmigten Nutzung geräumt sein, in der Regel spätestens bis 22.00 Uhr. 

❖ Die verantwortliche Person ist verpflichtet für Sauberkeit und Ordnung zu sorgen. 

Gebäude, Anlagen, Einrichtungen und Geräte sind schonend und sachgemäß zu 

behandeln. Vor Verlassen des Sportobjektes ist die ursprüngliche Ordnung 

wiederherzustellen. Das Benutzen von Haftmittel ist grundsätzlich untersagt. 

❖ Das dauerhafte Einbringen vereinseigener Gegenstände in die Sporthallen, Foyers oder 

Geräteräume bedarf der schriftlichen Zustimmung der Abteilung Schulen.  

❖ Fahrzeuge aller Art dürfen nur auf den dafür bestimmten Plätzen abgestellt werden. Es ist 

nicht gestattet, Fahrräder und Motorfahrzeuge in die Räume der Schule mit zu nehmen 

und auf dem Gelände der Anlage zu fahren. 

❖ Alle im Objekt gekennzeichneten Fluchtwege sind stets frei zu halten und dürfen nicht 

durch Aufbauten verstellt werden. 
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Sportförderung 

 

Ziel der Ludwigshafener Sportförderrichtlinien ist es, den Vereinssport sowohl ideell als auch 

finanziell zu unterstützen. Gefördert werden alle Ludwigshafener Sportvereine, die als 

gemeinnützig anerkannt, dem Ludwigshafener Sportverband angeschlossen und dem Bereich 

Sport und Ehrenamt gemeldet sind sowie die Mindestmitgliedsbeiträge des Sportbundes Pfalz 

für Erwachsene, Jugendliche und Schüler*innen erheben. Die finanzielle Sportförderung wird 

im Rahmen der im städtischen Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel gewährt. Ein 

finanzieller Rechtsanspruch besteht nicht. 

Folgende jährlich wiederkehrende Zuwendungen können bis zum 31. März beim 

städtischen Bereich Sport und Ehrenamt beantragt werden: 

❖  Zuwendungen zur Förderung des Jugendsports (Ziffer 2) 

❖  Zuwendungen zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten (Ziffer 4) 

❖  Zuwendungen zu anfallenden Benutzungsentgelten (Ziffer 5) 

❖ Zuwendungen für geleistete Ausbaubeiträge und Gebühren für                  

Oberflächenentwässerung (Ziffer 6) 

Für Anträge auf Zuwendungen zur Unterhaltung vereinseigener Sportstätten und 

Zuwendungen zur Förderung des Jugendsports steht ein entsprechendes Online-Formular zur 

Verfügung. Sonstige wiederkehrende Zuwendungen sind jährlich formlos unter Beifügung der 

entsprechenden Nachweise zu beantragen. Die Auszahlung der wiederkehrenden 

Zuwendungen erfolgt nach Antragsprüfung im Sommer des Antragsjahres. 

 

 

 

Zuwendungen zu Neubau-, Erweiterungs- und Verbesserungsarbeiten 

(Baukostenzuwendungen) können für Baumaßnahmen an vereinseigenen Sportstätten mit 

Gesamtkosten in Höhe von bis zu 100.000 Euro beantragt werden. Die Antragstellung kann 

über das Online-Formular „Antrag auf Baukostenzuschuss“ unter Beifügung eines 

Kostenvoranschlags oder alternativ durch Einreichen einer Kopie des Antrags auf 

Landesfördermittel beim Sportbund Pfalz erfolgen. Anträge auf Baukostenzuschüsse müssen 

bis zum 30. September eingegangen sein. Die Beratung der beantragten Maßnahmen durch 

den städtischen Sportausschuss findet im Frühjahr des Folgejahres statt. Im Falle einer 

positiven Entscheidung werden die Zuwendungsbescheide in der Folgewoche versandt. 

Bauvorhaben über 100.000 Euro werden über die VV Sportanlagenförderung „Goldener 

Plan“ abgewickelt. Bewilligungsbehörde ist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier. 

Projekte sind bis zum 1. Februar beim Bereich Sport und Ehrenamt unter Beifügung einer 

Maßnahmenbeschreibung, einer Kostenschätzung sowie eines vorläufigen Finanzierungs-

plans anzumelden. Voraussetzung für eine Aufnahme in den Jahresförderplan des Landes ist 

u.a. eine vordere Platzierung auf der durch den städtischen Sportstättenbeirat erstellten 

Prioritätenliste. Die vollständigen Anträge sind dann bis zum 15. November vorzulegen. 

 

  

Ansprechpartner: 
Franz Kullack 
 

 

 

Ansprechpartnerin: 
Melissa Merck 
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Veranstaltungen des Bereichs Sport und Ehrenamt im Sportjahr 2026 

 

❖ 43. Hallenfußball-Stadtmeisterschaften  

 
Bereits zum 43. Mal treten beim Hallenfußballturnier am Sonntag, den 18. Januar 2026 in 

der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen 16 Vereine an, um den Stadtmeister auszuspielen.  

Ausrichter des in der Sportregion beliebten Turniers sind der Ludwigshafener Sportverband 

(LSV), der Bereich Sport und Ehrenamt der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein und die 

Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH (LUKOM).  

 

Karten sind im Vorverkauf bei der Tourist-Information am Berliner Platz sowie an der 

Tageskasse in der Friedrich-Ebert-Halle erhältlich. Der Eintrittspreis beträgt 8 Euro. 

Erwachsene zahlen bei Vorlage der Rhein-Pfalz-Card 7 Euro. Ermäßigte Karten für 

Jugendliche ab 13 Jahren, Schüler und Studenten sowie Menschen mit Behinderungen gibt 

es für 5 Euro. Kinder und Jugendliche unter 13 Jahren erhalten freien Eintritt.  

 

Die ausgelosten Gruppen stellen sich wie folgt dar. 

 
 

Die reguläre Spielzeit beträgt für alle 32 Spiele jeweils 12 Minuten. Das Eröffnungsspiel um 

9.00 Uhr bestreiten der SV Südwest 1882 und der ESV 1927 Ludwigshafen. 

 

 

 

❖ Sporteln in der Familie 

 

Viel Bewegung, Spaß und Spannung sind wieder garantiert bei der dreitägigen Veranstaltung 

unter dem Motto „Piratensportfest“. 

Alle Kinder zwischen drei und zehn Jahren sind eingeladen gemeinsam mit ihren Eltern, 

Großeltern und Freunden durch gemeinsame Bewegung aktiv zu werden. 

Die drei Aktionstage stehen unter folgenden Tagesmottos: 

1. Tag: - Willkommen im Piratenland - 

2. Tag: - Auch Piraten gehen baden - 

3. Tag: - Segel setzen, Schätze finden - 

Ansprechpartnerin: 
Manuela Weiland 
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Die teilnehmenden Familien erwartet wieder einmal viele neue Entdeckungen, spannende 

Aufgaben und sportliche Herausforderungen, wenn es darum geht mit Mut und sportlichem 

Geschick alle Piratenabenteuer zu meistern! Da gilt es Höhen zu überwinden, durch Höhlen 

zu kriechen, auf Masten zu klettern, den Wellen zu trotzen und Schätze zu bergen. 

An drei Sonntagen wird jeweils in der Zeit von 10.00 -13.00 Uhr gesportelt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ansprechpartnerin: 
Manuela Weiland 
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❖ 27. Ludwigshafener Stadtlauf 

 

Aktuell laufen die Planungen für den 27. Ludwigshafener Stadtlauf, der eingebettet in das 

Rheinuferfest am Samstag, 27. Juni 2026, stattfindet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ansprechpartnerin: 
Manuela Weiland 
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Ihre Ansprechpartner*innen im Bereich Sport und Ehrenamt 

 

Name Funktion Zimmer E-Mail-Adresse Telefon 

Schneider, 
Markus 

Bereichsleitung Sport  
und Ehrenamt 

706 
markus.schneider 
@ludwigshafen.de 

0621 / 504  
2007 
 

N.N. Verwaltungssekretariat 705  

 
0621 / 504 
3052 
 

Weiland, 
Manuela 

Sportveranstaltungen   
und Ehrenamt  

707 
manuela.weiland 
@ludwigshafen.de 

0621 / 504 
2164 
 

Köllner, 
Wolfgang 

Abteilungsleitung      
Bäder 

702 
wolfgang.koellner 
@ludwigshafen.de 
 

 
0621 / 504  
2897 
 

Merck, 
Melissa 

Abteilungsleitung Sport 
und Verwaltung 

704 
melissa.merck 
@ludwigshafen.de 

 
0621 / 504  
2913 
 

Rostamzada, 
Soleiman 

Teamleitung       
Sportstätten/Sportpark 

709 
soleiman.rostamzada 
@ludwigshafen.de 

 
0621 / 504 
2914 
 

Özkan, 
Nurhan 

Haushalt/ 
Rechnungsstelle 

703 
nurhan.oezkan 
@ludwigshafen.de 

 
0621 / 504  
3312 
 

Kullack, 
Franz 

Verwaltung/ 
Haushalt 

703 
franz.kullack 
@ludwigshafen.de 

 
0621 / 504  
3318 
 

Schuhmann, 
Stefanie  

Bäderverwaltung 701 
stefanie.schuhmann 
@ludwigshafen.de 

 
0621 / 504  
2911 
 

 

 

Postadresse 

Stadt Ludwigshafen am Rhein 

Bereich Sport und Ehrenamt 

Postfach 21 12 25 

67012 Ludwigshafen 

 

 

mailto:wolfgang.koellner@ludwigshafen.de
mailto:wolfgang.koellner@ludwigshafen.de
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Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 

 ein besinnliches Weihnachtsfest,  

 ein gesundes und erfolgreiches neues 

Jahr 2026 

und bedanken uns  

für die angenehme Zusammenarbeit. 

 

 

Ihr Team vom  

Bereich Sport und Ehrenamt          
 

                    


